
Anlage 3 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange (2. Offenlage) 
 
 
1. Landesbetrieb Straßenbau NRW -Regionaliederlassung Ville-Eifel-, Euskirchen 

mit Schreiben vom 22.09.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägung und Begründung 

 Die Hinweise zu möglichen erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen den Lärm durch 
Verkehr auf den umgebenden Landesstraßen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 Zusätzlicher Regelungsbedarf wird nicht angeregt und auch nicht gesehen, da sich die 

Bebauung in bereits bestehende Baustrukturen einfügt und Verkehrslärmprobleme sich 
hier nicht abzeichnen. 
 
 

 
2. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 24.06.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
 Der Hinweis auf § 51a LWG zum Umgang mit Niederschlagswasser wird beachtet, die 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a 

BauGB aufgestellt. Das Plangebiet ist in großen Teilen bereits seit Jahrzehnten bebaut 
und versiegelt und als Innenbereichsfläche in die Entwässerungsplanung der Stadt 
Meckenheim integriert. Aufgrund der bestehenden Grundstücksverhältnisse, baulichen 
Dichte und der Innenbereichssituation sind Versickerungsmöglichkeiten auf den 
Grundstücken nicht gegeben. 

 
 Die offenfugige Pflasterung der Garagenzufahrten und Stellplätze sowie die Dachbe-

grünung von Flachdächern werden im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
 Einer ökologisch sinnvollen und machbaren Bewirtschaftung des Regenwassers ste-

hen die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht entgegen. 
 
 
 
3. Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg mit Schreiben vom 24.09.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 Abwägung und Begründung 
 Die Hinweise auf die Hauptversorgungsleitung DN 600 von Villiprott nach Wormersdorf 

(461) und die Anweisungen zum Schutz der Trinkwassertransportleitung werden zur 
Kenntnis genommen. Die Wormersdorfer Straße liegt jedoch nicht im Geltungsbereich 
der 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 und ist damit nicht Gegenstand der 
planungsrechtlichen Festsetzungen. 
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4. Polizeipräsidium Bonn - Vorbeugung - mit Schreiben vom 28.09.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 Abwägung und Begründung 
 Die Inhalte der Checkliste sind weitgehend nicht Gegenstand des planungsrechtlichen 

Verfahrens. Sie werden jedoch in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren inso-
weit berücksichtigt, dass den Bauwilligen die Checkliste ausgehändigt wird. Hinsichtlich 
der sozialen Kontrolle wurde der Anregung des Polizeipräsidiums Bonn im Rahmen der 
Festsetzungen der Einfriedigungssatzung dahingehend gefolgt, dass die Höhe der Ein-
friedungen der Vorgartenbereiche zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin auf 1,0 m 
beschränkt wurde. 

 
 
 
5. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 

vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Rhein-Sieg-Kreis -Regional-/Bauleitplanung- 
- Polizeipräsidium Bonn -Direktion Verkehr- 
- Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf 
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